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Betreff: Erste Änderung zur Satzung über die Erhebu ng einer Vergnügungssteuer 
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Beschlussvorschlag:   
 

1. Der Stadtrat beschließt die erste Änderung der Satzung über die Erhebung einer 
Vergnügungssteuer auf Spielgeräte und Spieleinrichtungen sowie Veranstaltun-
gen anderer Art in der Fassung vom 18.07.2007. 
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Erste Änderung der Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer auf Spielge-
räte und Spieleinrichtungen sowie Veranstaltungen a nderer Art in der Fassung vom 
18.07.2007 
 
Auf der Grundlage der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
vom 5. Oktober 1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.3.2006 (GVBl. 
LSA S. 102, 127) und aufgrund der §§ 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. S. 406), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 700) hat der Stadtrat in seiner Ta-
gung am 21.11.2007 die erste Änderung der Satzung über die Erhebung einer Vergnü-
gungssteuer auf Spielgeräte und Spieleinrichtungen sowie Veranstaltungen anderer Art be-
schlossen: 
 
 

§ 1 
 
 

Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Halle (Saale ) vom 18.07.2007 (veröffentlicht  
im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) Nr. 14 vom 18.  Juli 2007) wird wie folgt geändert 
bzw. ergänzt: 

 
Der § 1 Abs. (2) Buchstabe c) erhält folgende Fassung: 
 

c) das Bereitstellen von Einrichtungen für andere S piele mit Gewinnmöglichkei-
ten im Sinne des § 33 d sowie für Spielgeräte mit G ewinnmöglichkeit im Sinne 
des § 33 c der Gewerbeordnung, 

 
 
          § 2 
 
 
Im § 3 Abs. (2) wird folgender dritter Satz angefügt: 

 

„Das negative Einspielergebnis eines Spielgerätes i m Kalendermonat ist mit Wert 0,00            
Euro anzusetzen“. 

 

  § 3 

 

Der § 4 Abs. (4) Buchstaben a) und b) wird ersatzlo s gestrichen. 
 

   § 4 

 

Die erste Änderung der Satzung über die Erhebung de r Vergnügungssteuer sowie 
Veranstaltungen anderer Art in der Fassung vom 18.0 7.2007, tritt rückwirkend zum 
01.01.2007 in Kraft. 

 
 
 
 
 



 
 
Begründung:                                                                                                                                    
 
 
§ 1 Abs. (2) Buchstabe c) 
Im Hinblick einer zu erwartenden neuen Rechtssprechung zur Besteuerung von Spielcasinos 
bzw. die Möglichkeit andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit zu versteuern, bedarf es im Vor-
feld einer Klarstellung zum Regelungsgehalt betreffs der eindeutigen Anwendbarkeit des § 
33 d) und c) aus der Gewerbeordnung. 
 
 
§ 3 Abs. (2) 
Die bestehende Vergnügungsteuersatzung enthält keine ausdrückliche Regelung der Be-
rechnung bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit, wenn das Einspielergebnis nach Auszählung 
der elektronischen Kasse ein Minusbetrag ausweist.  
Die zur Zeit hier vorliegenden Kassenauslesestreifen bzw. Steuererklärungen haben nach 
Prüfung der Einspielergebnisse ergeben, dass einige Automatenaufsteller, die Minusbeträge 
mit den Gewinnen einzelner Spielgeräte verrechnen. Um hier Rechtsklarheit zu schaffen, 
wird zur Regelung des negativen Einspielergebnisses der Wert 0,00 Euro in die Satzung mit 
aufgenommen. Damit ist die Rechtssicherheit wieder hergestellt. 
Darüber hinaus würde eine Verrechnung der Minusbeträge zum Einnahmeverlust führen. 
 
Beispielrechnungen: 
 
Einspielergebnis  Vergnügungssteuer (Berechnung mit Negativergebnis) 
7.677,20 Euro   1.151,58 Euro 
 
7.677,20 Euro   1.259,55 Euro (Berechnung mit Wert 0,00 Euro) 
 
Ohne Regelung des 0,00 Betrages:  107,97 Euro Einna hmeverlust 
 
5.304,00 Euro   795,60 Euro 
 
5.304,00 Euro   1.187,48 Euro (Berechnung mit Wert 0,00 Euro) 
 
Ohne Regelung des 0,00 Betrages:  391,88 Euro Einna hmeverlust 
 
 
§ 4 Abs. (4) Buchstaben a) und b) 
Der § 4 Abs. (4) Buchstaben a) und b) müssen ersatzlos gestrichen werden, da die jüngste 
Rechtssprechung durch das Verwaltungsgericht Halle (Saale) im Urteil Az. 5 A 216 04 HAL ( 
Stadt Naumburg) besagt, dass eine Mindestbesteuerung von aufgestellten Spielautomaten 
mit Gewinnmöglichkeit rechtswidrig ist. 
Die in der Satzung festgesetzten Mindestbeträge für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit bei 
Aufstellung an sonstigen Aufstellorten in Höhe von 25,00 Euro und bei Aufstellung in Spiel-
hallen in Höhe von 50,00 Euro ist daher unwirksam und verlässt den Rahmen der Auf-
wandsteuer. 
Ferner führt das Verwaltungsgericht aus, dass die Festsetzung einer Mindestbesteuerung 
gegen den Gleichheitssatz (Art 3 1 GG) verstößt. Sie lässt sich nicht rechtfertigen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


